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 Veröffentlicht am 14.12.1972

Norm

ZPO §503 Z4 E2c

Rechtssatz

Wird eine Klage auf mehrere rechterhebliche Sachverhalte gestützt und haben sich die Untergerichte mit einem dieser

Sachverhalte nicht befaßt, so kann der OGH darauf nur Rücksicht nehmen, wenn dies im Rechtsmittelverfahren nicht

unangefochten geblieben ist (6 Ob 150/62, 5 Ob 237/69, 6 Ob 249/65, 6 Ob 132/68 MietSlg 20709). Hier wurde nur über

einen von mehreren Oppositionsgründen abweislich in erster und zweiter Instanz verhandelt und entschieden.
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